
Gibt es eine 10-Minuten-Regel?
Immer wieder fragen Apothekenangestellte, ab 
wie viel Minuten Überstunden aufgeschrieben 
werden dürfen. Denn oft wird erwartet, dass 
sie eine gewisse Zeit vor Apothekenöffnung 
erscheinen, um alles für den Kundenbetrieb 
vorzubereiten. Ebenso muss das Personal nach 
Schließung die Kasse zählen, herunterfahren 
und die Offizin für den nächsten Arbeitstag 
vorbereiten. Natürlich sind die meisten Mit-
arbeiter hierzu gerne bereit, erwarten aber 
von der Leitung eine Anerkennung und Ver-
gütung der aufgewendeten Zeit. Es kursieren 
verschiedene Gerüchte, ab welchem Moment 
diese Mehrarbeit zu vergüten ist. Die Antwort 
ist einfach: Ab der ersten Minute! Die Parteien 
eines Arbeitsvertrags einigen sich auf eine be-
stimmte wöchentliche Arbeitszeit und handeln 
hierfür eine Vergütung aus. Wird diese Ar-
beitszeit überschritten, muss sich naturgemäß 
auch die Vergütung erhöhen. Die früher beste-
hende Regelung, dass Arbeit, die sich daraus 
ergibt, dass nach Geschäftsschluss noch ein 
Kunde zu Ende bedient werden muss, bis zur 
Dauer von zehn Minuten nicht als Mehrarbeit 
zu werten ist, existiert nicht mehr! Wenn also 
im Arbeitsvertrag hierzu nichts Abweichendes 
vereinbart ist, muss jede zusätzliche Zeit auch 
separat vergütet werden.

BERUFSPOLITIK NACHGEFRAGT

Was tut sich bei der PTA-Ausbildung?
Seit mehr als zehn Jahren fordert der BVpta 
eine Anpassung der PTA-Ausbildung auf 
drei Jahre! Um diese gesetzlich abzusichern, 
muss auch das Berufsgesetz aus dem Jahr 1968  
modernisiert werden. Viele „Player“, auch im 
BMG, sehen leider weder in einem neuen Be-
rufsgesetz noch in einer Ausbildungsverlänge-
rung einen Sinn. Dabei ist unser Berufsgesetz 
das längste nicht angetastete bei den bundes-
rechtlich geregelten Gesundheitsfachberufen! 
Die Vertreter des BVpta pochen weiterhin 
auf ein modernes, mindestens den heutigen 
Anforderungen entsprechendes Berufsgesetz, 
welches nicht nur von „der rechten Hand des 
Apothekers“ spricht, sondern einem ganz eige-
nen Berufsbild. Schließlich sollen auch Kolle-
gInnen in Industrie, Forschung und  anderen 
Arbeitsbereichen zu ihrem Beruf PTA stehen. 
Derzeit tauscht sich der zuständige Referatslei-
ter im BMG mit den Fachleuten verschiedener 
Interessensvertretungen aus, um dann die Ar-
gumente für und gegen durchgreifende Neu-
erungen zum PTA-Beruf abzuwägen. Auch 
Vertreter des BVpta wurden schon gehört. Wir 
werden auf jeden Fall „am Ball“ bleiben und 
für unsere Berufsgruppe das Optimale heraus-
holen, damit auch Sie weiterhin sagen: Ich bin 
PTA und ich bin stolz auf meinen Beruf!

Sie sind uns wichtig!
Stellt sich in Ihrem 

Arbeitsalltag gerade 
eine berufspolitische 

Frage? Dann schreiben 
Sie uns – wir greifen 

das Thema auf.

Umschau 
Zeitschriftenverlag, 

DIE PTA 
IN DER APOTHEKE, 

Petra Peterle, 
Marktplatz 13, 

65183 Wiesbaden, 
oder per E-Mail an 
p.peterle@uzv.de

Ab wann spricht man von Überstunden?
Kommt die neue PTA-Ausbildung?
Wir haben Minou Hansen (ADEXA) und Sabine Pfeiffer (BVpta) für Sie gefragt.  
Die Berufsvertretungen beraten und unterstützen ihre Mitglieder bei Problemen am Arbeitsplatz. 
Informieren Sie sich unter www.adexa-online.de und www.bvpta.de.

Minou Hansen
ADEXA

Leiterin Rechtsabteilung

Sabine Pfeiffer
BVpta 
Bundesvorsitzende
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Sie. Wir. Und Ihre Apotheke.

 Husten?

1-2-3 Hustenfrei

  Breites Sortiment für Ihre Empfehlung

  Sinnvolle Zusatzempfehlung zu 
Antibiotika gegen Bronchitis

Mucosolvan® Retardkapseln 75 mg / Mucosolvan® Hustensaft 30 mg / 5 ml / Mucosolvan® Lutschpastillen 15 mg. Wirkstoff: Ambroxolhydrochlorid. Sonstige Bestandteile: Retardkapseln: Carnaubawachs, Gelatine, 
Magnesiumstearat, Crospovidon, Stearylalkohol, Farbstoffe: Titandioxid (E 171), Eisenoxide (E 172), gereinigtes Wasser. Hustensaft: Benzoesäure, Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend), Hydroxyethylcellulose, 
Glycerol 85 %, Acesulfam-Kalium, Aromastoffe, gereinigtes Wasser. Lutschpastillen: Sorbitol, Mannitol, hydrierte Oligosaccharide, Arabisches Gummi, Eucalyptusöl, dünnfl üssiges Paraffi n, Pfefferminzöl, Saccharin-
Natrium, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiet: Sekretolytische Therapie bei akuten und chronischen bronchopulmonalen Erkrankungen, die mit einer Störung von Schleimbildung und -transport einhergehen. 
Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegen einen Inhaltsstoff, Kinder unter 6  Jahren (nur Lutschpastillen) bzw. 12  Jahren (nur Retardkapseln), Stillzeit. Nur auf ärztliche Anweisung: Kinder unter 2  Jahren (nur 
Hustensaft), Schwangerschaft, beeinträchtigte Nierenfunktion, schwere Lebererkrankung, gestörte Bronchomotorik, größere Sekretmengen. Nebenwirkungen: Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö, Dyspepsie, Bauchschmerzen, 
Fieber, Schleimhautreaktionen, Hautausschlag, Urtikaria, Sialorrhö, Angioödem, Pruritus, anaphylaktische Reaktionen bis hin zum Schock, andere Überempfi ndlichkeitsreaktionen, Dyspnoe (als Symptom einer 
Überempfi ndlichkeitsreaktion), schwere Hautreaktionen. Zusätzlich bei Hustensaft und Lutschpastillen: Geschmacksstörungen, Taubheitsgefühl in Mund und Rachen, Trockenheit im Hals, Mundtrockenheit. 
Warnhinweis Hustensaft und Lutschpastillen: Enthält Sorbitol. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein. 2716 H1/16
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